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FMA-Abgaben- und GebührenverordnungFMA-Abgaben- und Gebührenverordnung
(FMA-AGV)(FMA-AGV)

vom 3. Dezember 2013

Aufgrund von Art. 30 Abs. 7 und Art. 30a Abs. 10 des Gesetzes vom
18. Juni 2004 über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz;
FMAG), LGBl. 2004 Nr. 175, in der geltenden Fassung, verordnet die
Regierung:

Art. 1

Gegenstand

Diese Verordnung regelt die Erhebung von Aufsichtsabgaben und
Gebühren durch die Finanzmarktaufsicht (FMA).

Art. 2

Rechnungsstellung, Fälligkeit und Kaution

1) Die FMA kann Aufsichtsabgaben und Gebühren formlos oder mit
Verfügung in Rechnung stellen. Sind Abgabe- oder Gebührenpflichtige bei
formloser Rechnungsstellung mit einer Abgabe oder Gebühr nicht einver-
standen, so können sie von der FMA eine beschwerdefähige Verfügung ver-
langen.

2) Aufsichtsabgaben werden nach Vorliegen der zur Bemessung der
Zusatzabgabe notwendigen Kriterien in Rechnung gestellt.

3) Die Aufsichtsabgaben und Gebühren werden mit der Rechnungsstel-
lung oder - sofern sie mit Verfügung erhoben werden - mit der Rechtskraft

Fassung: 01.01.2014 1



der Verfügung fällig. Sie sind innert 30 Tagen ab Fälligkeit durch für die
FMA spesenfreie Überweisungen zu begleichen.

4) Die FMA kann im Falle des Zahlungsverzuges Zinsen in Rechnung
stellen. Es gilt der für Kassenobligationen (Laufzeit von zwei Jahren) gel-
tende Zinssatz der Liechtensteinischen Landesbank AG.

5) Die FMA kann in begründeten Fällen vor Erledigung einer Sache
oder Erlass einer Verfügung, insbesondere einer Bewilligung, die Leistung
einer Kaution in Höhe der nach dem FMAG vorgesehenen Aufsichtsab-
gaben und Gebühren verlangen. Kautionen sind mit den tatsächlichen Auf-
sichtsabgaben und Gebühren zu verrechnen.

Art. 3

Meldepflicht

Abgabepflichtige haben die Daten nach Art. 30a Abs. 7 Bst. b FMAG
wahrheitsgemäss und vollständig unter Verwendung eines amtlichen For-
mulars zu melden, dieses rechtmässig zu unterzeichnen und fristgemäss der
FMA einzureichen.

Art. 4

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:
a) Verordnung vom 25. Januar 2011 über die Erhebung von Aufsichts-

abgaben und Gebühren nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz (FMA-
Abgaben- und Gebührenverordnung; FMA-AGV), LGBl. 2011 Nr. 54;

b) Verordnung vom 5. Juli 2011 über die Abänderung der FMA-Abgaben-
und Gebührenverordnung, LGBl. 2011 Nr. 316;

c) Verordnung vom 29. Januar 2013 über die Abänderung der FMA-
Abgaben- und Gebührenverordnung, LGBl. 2013 Nr. 80;

d) Verordnung vom 18. Juni 2013 über die Abänderung der FMA-Abgaben-
und Gebührenverordnung, LGBl. 2013 Nr. 224.
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Art. 5

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Adrian Hasler
Fürstlicher Regierungschef
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